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Kapitel 1.4  |  Vorbereiten einer Ordnungsverfügung

1 4 Vorbereiten einer Ordnungs- 
verfügung

Der Erlass einer Ordnungsverfügung ist an gesetzliche Vorausset-
zungen geknüpft, deren Vorliegen in einem durchaus möglichen 
Widerspruchs- oder Klageverfahren geprüft wird.

Zum Vorbereiten der Ordnungsverfügung eignet sich sehr gut eine 
Checkliste, die alle durchzuführenden Prüfungen enthält und syste-
matisch abgearbeitet werden kann.

Hierzu können Sie die „Checkliste zum Vorbereiten einer Ordnungs-
verfügung“ am Ende des Kapitels verwenden.

Gehen Sie nach der angegebenen Reihenfolge der Prüfungsschrit-
te vor und beziehen Sie alle maßgeblichen Rechtsfragen in Ihre Ent-
scheidung ein.

1 4 1  Vorprüfung

Zu Beginn eines ordnungsrechtlichen Falls ist eine Vorprüfung vor-
zunehmen. Liegt eine Aufgabe der Gefahrenabwehr vor und ist 
die Befugnisklausel anzuwenden, haben Sie einen klassischen ord-
nungsrechtlichen Fall vor sich.

Nähere Ausführungen hierzu siehe Kapitel „Rechtsgrundlagen ord-
nungsbehördlicher Maßnahmen“.

Überspringen Sie diesen Prüfungsschritt niemals, denn mit der 
Vorprüfung lässt sich viel Arbeit vermeiden, weil bereits in diesem 
frühen Stadium des Verfahrens alle Fälle herausgefiltert werden 
können, die keine Gefahrenabwehr zum Gegenstand haben.

Beispiel

privatrechtliche Nachbarstreitigkeiten

1 4 2  Formelle Voraussetzungen

Der Gesetzgeber verlangt von den Behörden, bei ihren Entschei-
dungen Vorschriften einzuhalten, die den Ablauf des Verfahrens 
und die Form der Entscheidung betreffen. Die Tätigkeit der Verwal-
tungen soll sich nach rechtsstaatlichen Grundsätzen richten und 
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nicht willkürlich sein. Denken Sie daran, dass die Gerichte beson-
deres Augenmerk auf diese Vorschriften richten, weil gerade hier in 
der Verwaltungspraxis viele (vermeidbare!) Fehler unterlaufen.

Die Polizei- bzw. Ordnungsbehördengesetze der Bundesländer ent-
halten bis auf wenige Ausnahmen (z.B. § 20 OBG NRW) keine Vor-
schriften zum Verwaltungsverfahren und zur Form der Ordnungs-
verfügung. Hierzu müssen Sie die VwVfG der Länder heranziehen.

Die Richter sparen sich viel Arbeit, wenn sie einen Fehler im Ablauf 
des Verfahrens oder in der Form der Entscheidung finden. Ist die 
Ordnungsverfügung aus diesem Grund rechtswidrig, brauchen 
materielle Fragen erst gar nicht geprüft zu werden.

Nähere Ausführungen zur Zuständigkeit der Ordnungsbehörden 
und deren Rechtsgrundlagen im Kapitel „Aufgaben der Gefahren-
abwehr und Zuständigkeiten“.

Die formellen Voraussetzungen einer Ordnungsverfügung und 
deren Rechtsgrundlagen erläutern wir im Kapitel „Die Ordnungs-
verfügung“.

In welchen Schritten Sie ein Verwaltungsverfahren bearbeiten 
haben wir mit den Arbeitshilfen in den Kapiteln „Übersicht über den 
Ablauf des Antragsverfahrens“ und „Übersicht über den Ablauf des 
Amtsverfahrens“ jeweils in Flussdiagrammen dargestellt.

1 4 3  Materielle Voraussetzungen

Haben Sie die Klippen der formellen Voraussetzungen zum Erlass 
einer Ordnungsverfügung umschifft, beginnt die eigentliche Arbeit 
zum Abwenden einer Gefahrensituation: Es muss eine Entschei-
dung getroffen werden.
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Nähere Ausführungen zu den Rechtsgrundlagen der ordnungs-
behördlichen Tätigkeit finden Sie im Kapitel „Rechtsgrundlagen 
ordnungsbehördlicher Maßnahmen“.

Die materiellen Voraussetzungen zum Erlass einer Ordnungsver-
fügung erläutern wir im Kapitel „Praktisches Anwenden der Befug-
nisklausel“. Wie das Ermessen auszuüben ist, erfahren Sie im Kapitel 
„Ausüben des Entschließungs- und Auswahlermessens“.

Wie Sie die für die Gefahrenabwehr verantwortlichen Personen 
ermitteln, stellen wir im Kapitel „Verantwortliche Personen“ dar.

Nähere Ausführungen zu den rechtlichen Voraussetzungen zur Ein-
schränkung von Grundrechten enthält das Kapitel „Einschränken 
von Grundrechten“.

Wie Sie eine Entscheidung treffen
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1 4 4 Nebenentscheidungen

So wie fast niemand ein Auto ohne Zubehör kauft, wird in der 
Verwaltungspraxis im Regelfall fast jede Ordnungsverfügung mit 
Nebenentscheidungen erlassen. Diese eröffnen den Ordnungsbe-
hörden die Möglichkeit, ihre Anordnungen effektiv umzusetzen 
und Kosten zu erheben.

In welchen Fällen Sie die sofortige Vollziehung einer Maßnahme 
anordnen können, erfahren Sie im Kapitel „Rechtsgrundlagen und 
Voraussetzungen des Verwaltungszwangs“.

In diesem Kapitel erfahren Sie auch, in welchen Fällen das Durch-
setzen der Verfügung mit Zwangsmitteln erforderlich ist. Hier 
finden Sie auch Musterbescheide zum Androhen und Festsetzen 
von Zwangsmitteln sowie Leistungsbescheide.

Ausführungen zu Nebenbestimmungen finden Sie im Kapitel 
„Form und Aufbau der Ordnungsverfügung“.

Ob Ihre Tätigkeit für den Betroffenen kostenpflichtig ist, stellen 
wir im Kapitel „Die Kostenentscheidung“ dar. Näheres zur Kosten-
pflicht enthält auch das Kapitel „Form und Aufbau der Ordnungs-
verfügung“. Einen ausformulierten Bescheid finden Sie im „Muster 
Kostenfestsetzungsbescheid“.
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